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konkret bestimmten Form gegenüber der Gesellschaft seine Tat wieder
gutzumachen, sich zu bewähren und damit für sein künftig gesell
schaftsgemäßes Verhalten persönliche Gewähr zu leisten.

— Die persönliche Pflicht und Leistung des Rechtsverletzers zur Wieder
gutmachung seiner Tat und zu seiner Bewährung vor der Gesellschaft, 
durch die er die von ihm selbst abhängigen und in seiner Person not
wendigen Bedingungen dafür zu schaffen hat, daß dem Interesse der 
sozialistischen Gesellschaft und der Bürger am Schutz vor Straftaten 
Genüge getan und seiner Tat die zersetzende Kraft des negativen Bei
spiels genommen wird und daß ihn die sozialistische Gesellschaft wie
der als gleichberechtigtes und gleichverpflichtetes Mitglied akzeptieren 
kann.
Das Prinzip der Wiedergutmachung und Bewährung dient damit dem 

Schutz-, Vorbeugungs- und Erziehungszweck der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit und bildet deshalb ein tragendes Prinzip für die konkrete 
Gestaltung der strafrechtlichen Maßnahmen, auf das z. B. die Strafzweck
bestimmung der § 30 Abs. 3, § 33 Abs. 1 und § 39 Abs. 3 ausdrücklich ver
weist.
5. Die in Abs. 3 und 4 formulierten Differenzierungsgrundsätze be

sagen: Die mit der strafrechtlichen Maßnahme an die Wiedergut
machung und Bewährung des Rechtsverletzers zu stellenden Anforderun
gen, ihre Strenge und damit auch das Verhältnis von Zwang und Über
zeugung in den Methoden ihrer Realisierung werden entscheidend durch 
den Charakter, die Intensität und die Tiefe des Widerspruchs bestimmt, 
in den sich der Rechtsverletzer objektiv und subjektiv mit seiner Tat 
gegenüber der Gesellschaft versetzt hat und den es mit seiner straf
rechtlichen Verantwortlichkeit zu überwinden gilt. Auf dieser wechsel
seitigen Bedingtheit beruht das Tat- und Proportionalitätsprinzip, das 
in den Differenzierungsgrundsätzen der Abs. 3 und 4 enthalten ist und 
durch Art. 5 Satz 3 und § 61 Abs. 2 präzisiert wird. Dieses Prinzip ist 
seinem Wesen nach mit dem Prinzip der Wiedergutmachung und Bewäh
rung verbunden und dient wie dieses sowohl dem objektiven Schutz
bedürfnis und -interesse von Staat, Gesellschaft und Bürgern als auch der 
kritischen Selbsterkenntnis, -disziplinierung und -erziehung des Rechts
verletzers und damit dessen eignem Interesse, seinen Platz in der 
sozialistischen Gemeinschaft als gleichberechtigtes und -verpflichtetes 
Mitglied zu finden und in ihr seine Persönlichkeit zu entwickeln.

6. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird jedoch erst dadurch 
real, daß zu der staatlich-gesellschaftlichen Einwirkung auf den

Rechtsverletzer in Gestalt der strafrechtlichen Maßnahme wie der vom 
Rechtsverletzer selbst zu leistenden Wiedergutmachung und Bewährung 
ein weiterer, sowohl ständig wirkender als auch im Einzelfall zu aktivie
render Faktor hinzu tritt: die Verantwortung und das organisierte Wirken 
der sozialistischen Gesellschaft dafür, daß mit den ihr real gegebenen 
Kräften in ihrer Mitte der Straffälligkeit systematisch vorgebeugt, ihr 
der soziale Boden Schritt um Schritt entzogen wird und daß auch auf


